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Zusammenfassung

Eine gesetzliche Verordnung der Pferdehaltung liegt in Deutschland nicht vor. Richtungsweisend sind die „Leitlinien zur Beurteilung von Pfer-

dehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“, die 1995 in erster Fassung und 2009 in der zweiten, überarbeiteten Version vom Bundes-

ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) herausgegeben wurden.  Nach den Leitlinien des BMELV (2009)

kann sowohl die Gruppen- als auch die Einzelhaltung tiergerecht für Freizeit- und Sportpferde gestaltet werden. Dazu gilt es für beide Hal-

tungsformen die grundlegenden Anforderungen des BMELV hinsichtlich Bauausführung, Maße, Konzeption und Management zu erfüllen.

Speziell für die Einzelhaltung gilt, dass diese nur dann als tiergerecht zu bezeichnen ist,  wenn jedes Pferd täglich mehrstündig Freilauf mög-

lichst im Sozialverbund erhält. Gruppenhaltung erfüllt die artspezifischen Bedürfnisse der Pferde besser als die Einzelhaltung. Tiergerecht ist

diese Haltungsform jedoch nur, wenn nicht nur Haltung und Konzeption ordnungsgemäß sind, sondern darüber hinaus die für die Haltung

verantwortliche Person über eine hohe Professionalität (Fachkenntnisse über Pferdeverhalten, pferdegerechtes Management) verfügt. 
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Housing systems for sport and leisure horses with respect to animal welfare after the guidelines of the BMELV (German
Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection)

There is currently no legislation in regards to the housing of horses in Germany. The guidelines “horse keeping with respect to animal wel-

fare” published by the German Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMELV 2009) is leading the way on this

subject. The first version was released in the year 1995 with a revised edition in the year 2009. According to the guidelines (BMELV 2009)

group housing systems as well as individual housing systems can be constructed and managed taking the animal’s welfare of sport and

leisure horses into consideration. Therefore it is necessary for both holding systems to fulfil the requirements of the guidelines (BMELV 2009)

with regards to the construction, dimensions, conception and management. Individual housing systems can only be considered accepta-

ble in respect to animal welfare, if every horse has access to free movement for several hours per day preferably with the ability to socia-

lise with other horses. Group housing systems can better satisfy the species specific needs of horses than individual housing systems. The-

se housing systems can only be considered correct in respect to animal welfare under the conditions that not only the housing and its design

are correctly implemented but also that a high level of professionalism is maintained by the person responsible for the housing, where expert

knowledge of horse behavior and management is required. 
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Einleitung 

Die Tiergerechtheit von Haltungsverfahren gewinnt in der

breiten Öffentlichkeit zunehmend an Bedeutung. Dies betrifft

nicht nur die Nutztier-, sondern auch die Pferdehaltung, denn

auch hier werden nach wie vor die Anforderungen an eine

tiergerechte Haltung oft nur unzureichend berücksichtigt. Dies

bestätigt die Häufigkeit von Erkrankungen (v.a. Bewegungs-,

Atmungs- und Verdauungsapparat), Verhaltensauffälligkeiten

(u.a. Boxenschlagen, Wetzen an Gitterstäben) und reaktiven

Verhaltensstörungen (u.a. Koppen, Weben) sowie Dauerschä-

den, die größtenteils direkt mit den Haltungsbedingungen in

Zusammenhang stehen (Rodewald 1989, Arndt 2001, Feige
et al. 2002, Zeitler-Feicht und Buschmann 2002, Korries
2003, Zeitler-Feicht et al. 2003, Zeitler-Feicht 2005, Hoff-
mann et al. 2012, Szivacz 2012).

Eine tiergerechte Pferdehaltung orientiert sich am angebore-

nen Verhalten dieser Spezies und den daraus resultierenden

Bedürfnissen. Diese entwickelten sich über Millionen von Jah-

ren im Laufe der Evolution und haben sich trotz der über

5000jährigen Domestikation nicht wesentlich geändert. Des-

halb forderte bereits 1995 das ehemalige Bundesministerium

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMELF) in der

ersten Fassung der „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehal-

tungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ in Anlehnung an das

Tierschutzgesetz sowie die Deutsche Reiterliche Vereinigung

(FN) in ihren Ethischen Grundsätzen (1995), dass die Haltung

des Pferdes seinen natürlichen Bedürfnissen angepasst sein

muss.

Nachfolgend soll zunächst auf die Bedeutung der Leitlinien

zur Pferdehaltung bei der Umsetzung des Tierschutzes einge-

gangen werden. Daran anschließend wird ausgeführt, welche

Anforderungen Einzel- und Gruppenhaltungsverfahren erfül-

len müssen, um als tiergerecht bezeichnet zu werden. 

Zielsetzung und Stellenwert der Leitlinien zur Pferdehal-
tung des BMELV

Der Schutz der Tiere, so auch der Pferde, wird über das deut-

sche Tierschutzgesetz geregelt. In § 2, wird gefordert, dass

jeder, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, es sei-

ner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen



ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen muss.

Zudem darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewe-

gung nicht so einschränkt werden, dass ihm Schmerzen oder

vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. Darüber

hinaus muss jeder, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen

hat über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und

verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen

Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Die „Leitlinien zur Beur-

teilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunk-

ten“, die vom BMELV 2009 herausgegeben wurden, haben

zum Ziel die Umsetzung des Tierschutzes in der Pferdehaltung

zu unterstützen. Sie stellen die überarbeitete Version der „Leit-

linien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutz-

gesichtspunkten“ von 1995 dar (BMELF 1995). Diese basie-

ren wiederum auf den „Richtlinien zur Beurteilung von Pfer-

dehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“, die 1991 von

der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) gemeinsam mit

der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG)

veröffentlicht wurden sowie auf den „Mindestanforderungen

an die Sport- und Freizeitpferdehaltung unter Tierschutzge-

sichtspunkten“, die die Tierärztlichen Vereinigung für Tier-

schutz (TVT) 1995 erstellte.

Die Überarbeitung 2009 war wie die Tierärztliche Vereini-

gung für Tierschutz (TVT) in ihrem Positionspapier 2005 fest-

stellte, erforderlich geworden, da die „Leitlinien zur Beurtei-

lung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“

von 1995 nur noch ungenügend an die gegenwärtige Pfer-

dehaltung angepasst waren. Zwischenzeitlich gab es zahlrei-

che neue Erkenntnisse in der Pferdehaltung, die in Verbin-

dung mit dezidierten Untersuchungen zum Pferdeverhalten zu

berücksichtigen waren. Hinzu kommt, dass die Haltung von

Pferden in Boxen mit Paddock, in Offenlaufställen sowie auf

Weiden und Winterkoppeln stark im Zunehmen begriffen ist.

In den Leitlinien von 2009 wurde jedes Kapitel der ersten Fas-

sung von 1995 überarbeitet sowie hinsichtlich Literatur und

Praxiserfahrungen aktualisiert. Um den veränderten Anforde-

rungen in der Pferdehaltung Rechnung zu tragen (Zeitler-
Feicht 2004), wurden einige Kapitel neu konzipiert (gemäß

Inhaltsverzeichnis: 2.1.3 Ruheverhalten, 3.1 Weide und Aus-

lauf mit Witterungsschutz, Einzäunung, Boden sowie 3.2 Stall-

boden und Einstreu). 

Das BMELV (2009) weist darauf hin, dass Leitlinien weder

Rechtsnormen noch rechtsverbindlich sind und, dass ihnen

auch nicht der Charakter von Verwaltungsrichtlinien zukom-

mt. Leitlinien fungieren lediglich als Orientierungs- und Ausle-

gungshilfe bei der Anwendung der einschlägigen Rechtsvor-

schriften, aber nicht als Rechtsgrundlage. Gerichte können

allerdings Leitlinien wie andere Gutachten auch, als Entschei-

dungshilfe heranziehen. Dabei hängt deren Stellenwert insbe-

sondere davon ab, inwieweit diese wissenschaftlich fundiert

sind, einen Expertenkonsens darstellen und ob sie von einer

dazu autorisierten Gruppe oder Institution herausgegeben

wurden. All diesen Kriterien genügen die Leitlinien zur Pferde-

haltung des BMELV (2009). Für die Sachverständigengruppe

wurden explizit Pferdeexperten ausgewählt, die über ein brei-

tes Erfahrungsspektrum verfügen und unterschiedliche Blik-

kwinkel integrieren. Darüber hinaus hatten alle Verbände, Ver-

eine und Institutionen in Deutschland, die sich mit der Pferde-

haltung befassen, ausreichend Möglichkeit ihre Stellungnah-

me zu den überarbeiteten Leitlinien einzubringen. Die Überar-

beitung basierte auf der aktuellen wissenschaftlichen Literatur
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Einzelhaltung

Zur Tiergerechtheit der Einzelhaltung

Als Vorteile der Einzelhaltung werden der Schutz vor gegen-

seitigen Verletzungen, die individuelle Fütterung und Betreu-

ung, einfache Tierkontrolle und ständige Verfügbarkeit der

Tiere genannt. Doch die Einzelhaltung steht per se im Wider-

spruch zum angeborenen Verhalten der Pferde! Dies trifft ins-

besondere für die geschlossene Innenbox zu, nach wie vor

das häufigste Haltungsverfahren für Pferde in Deutschland

und der Schweiz (Arndt 2001, Bachmann und Stauffacher
2002, Deutsche Reiterliche Vereinigung 2005, Zeitler-Feicht
et al. 2003). 

Eine tiergerechte Pferdebox ist hell, luftig und ausreichend

groß bemessen. In zu kleinen oder zu schmalen Boxen kön-

nen Pferde sich nur schwer oder gar nicht ablegen bzw. auf-

stehen. Ausruh- und Komfortverhalten sind auf diese Weise

gestört. Zudem ist das Risiko des Festlegens erhöht. Auch

unerwünschte Verhaltensweisen wie Schlagen gegen die

Boxenwände oder Aggressionen gegen den Boxennachbarn

stehen nicht selten mit zu kleinen Boxenabmessungen in

Zusammenhang (Zeitler-Feicht 2008). Aus diesen Gründen

fordert das BMELV (2009) eine Mindestboxengröße für Sport-

und Freizeitpferde von (2 x Wh)2/Pferd. Die Boxenschmalsei-

te darf 1.75 x Wh nicht unterschreiten (Wh=Widerristhöhe).

Nach dem BMELV (2009) sind für Pferde soziale Kotaktmög-

lichkeiten zu Artgenossen und eine Beschäftigung durch

Beobachtung des Haltungsumfeldes unerlässlich. Absolute

Mindestanforderung für die Boxenhaltung ist daher, dass die

Pferde wenigstens einen Artgenossen über die Frontseite

sehen, riechen und hören können. Tiergerechte Boxenausfüh-

rungen wirken dem Nachteil einer möglichen „Gefängnishal-

tung“ entgegen. Eine geeignete bauliche Maßnahme ist die

möglichst offene Gestaltung der Frontseite. Trennwände müs-
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sen Sichtkontakt zum Boxennachbarn erlauben. Hochge-

schlossene Trennwände sind abzulehnen, ausgenommen

davon sind Sonderfälle wie z.B. Klink-, Quarantäneställe und

Abfohlboxen.  

Eine deutliche Verbesserung der Boxenhaltung erhält man

bereits durch Außenboxen. Frische Luft, Sonnenlicht, guter

Sichtkontakt zu Artgenossen und die Möglichkeit zur Beob-

achtung des Hofgeschehens wirken sich positiv auf die Psyche

und Gesundheit der Pferde aus. Die Außenbox mit ange-

schlossenem Kleinauslauf („Paddockbox“) ist die pferde-

freundlichste Variante der Einzelhaltung. Sie eignet sich für

Pferde aller Rassen und Nutzungsrichtungen, die nicht in der

Gruppe gehalten werden sollen oder können. Besonders vor-

teilhaft ist die Mehrraum-Außenbox mit Kleinauslauf, da sie

zusätzliche Bewegungsanreize bietet. Dieses Haltungsverfah-

ren ist insbesondere für die Hengsthaltung zu empfehlen. 

Die Einzelhaltung in der Innen-, Außen- oder „Paddockbox“

ist jedoch nur dann tiergerecht, wenn das Bewegungsdefizit

über eine täglich mehrstündige Auslaufhaltung – am besten

in der Gruppe – ausgeglichen wird. Das BMELV (2009) for-

dert daher, dass in allen Pferdehaltungen – somit auch in der

Sportpferdehaltung – täglich für ausreichende, den physiolo-

gischen Anforderungen entsprechende Bewegung der Pferde

zu sorgen ist. Dabei kann kontrollierte Bewegung (Reiten,

Fahren, Longieren, Führanlage, Laufband etc.) die freie

Bewegung nicht vollständig ersetzen, denn diese beinhaltet

nicht die gleichen Bewegungsabläufe. Auch bei der Paddok-

kbox ist täglicher Freilauf zu ermöglichen (Deutsche Reiterli-

che Vereinigung 2005, Zeitler-Feicht 2008). Nur bei der

Mehrraum-Außenbox mit Kleinauslauf kann bei einem groß-

zügig bemessenen Paddock, der am besten in Rechteckformat

angelegt ist und eine Fortbewegung in allen Gangarten

erlaubt, darauf verzichtet werden. Auch in der Einzelhaltung

muss für den gemeinsamen Koppelgang das Zusammenge-



wöhnen der Pferde schrittweise erfolgen wie bei der Grup-

penhaltung. Zudem dürfen nur gut miteinander verträgliche

Pferde gemeinsam Auslauf haben. Weitere wichtige Voraus-

setzungen gemäß BMELV (2009), die es für die Einzelhaltung

unter dem Aspekt der Tiergerechtheit zu erfüllen gilt, sind den

Tabellen 1 und 3 zu entnehmen. 

Tierschutzaspekte in der Einzelhaltung

Die Praxis zeigt, dass immer noch zu wenigen Pferden in Ein-

zelhaltung die Möglichkeit zu gemeinsamem Auslauf geboten



tiergerechtesten Haltungsverfahren für Pferde. Hier haben die

Tiere uneingeschränkten Sozialkontakt, freie Bewegung sowie

die Möglichkeit zum Sozialspiel, zur Erkundung, zur sozialen

Körperpflege und zum Aufenthalt unter natürlichen Klimabe-

dingungen. Grundsätzlich ist diese Haltungsform auch für

alle Pferde, unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht und der

Nutzungsart geeignet. 

Die Haltung in Einraum-Laufställen (Einraum-Innenlaufstall,

Einraum-Außenlaufstall) funktioniert jedoch nur, wenn das

Raumangebot groß genug ist und die Pferde gut miteinander

vertraut sind sowie bei festgelegter Rangordnung. Grund hier-

für sind die zu geringen Ausweich- und Fluchtmöglichkeiten

bei diesem Haltungsverfahren. Deshalb ist die Aufstallung in

Einraum-Laufställen ausschließlich für gut zusammengewöhn-

te Gruppen wie Zuchtstuten oder Jungpferde akzeptierbar

bzw. bei sehr seltenem Wechsel der Pferde wie es bei man-

chen Privatpferdehaltungen der Fall ist. Sie ist ungeeignet für

Pferdehaltungen mit häufig wechselndem Tierbestand. Dazu

zählt vor allem die Pensionspferdehaltung, wo immer eine

gewisse Fluktuation im Tierbestand herrscht. Mehrraumlauf-

ställe geben zwar bei fachgerechter Konzeption bessere Aus-

weichmöglichkeiten, doch auch hier ist in der Regel zu wenig

Fläche für die Einhaltung der Sozialdistanzen vorhanden.

Deshalb sind auch solche Haltungsverfahren nur für Betriebe

mit wenig Pferdewechsel und nur für gut miteinander vertrau-

te Pferde geeignet (BMELV 2009, Zeitler-Feicht 2008). 

Bei Gruppenhaltung in geschlossenen Gebäuden (Einraum-

Innenlaufstall, Mehrraum-Innenlaufstall) sind unter stallklima-

tischen Aspekten solche mit Spacebord- oder Trauf-First-Lüf-

tung besser zu beurteilen als Altbauten mit der ehemals

üblichen Kamin- oder Fenster-/Tür-Lüftung. Außenlaufställe

(Einraum-Außenlaufstall, Mehrraum-Außenlaufstall) bieten

den Pferden in der Regel die Möglichkeit ins Freie zu schau-

en, so dass sie neben natürlichen Klimareizen auch an ihrer

Umgebung teilhaben können. Hierfür sind allerdings die Öff-

nungen permanent Tag und Nacht, Sommer wie Winter geöff-

net zu lassen. Eine Strukturierung des Stalles in Funktionsbe-

reiche (Mehrraum-Innenlaufstall, Mehrraum-Außenlaufstall)

bringt Bewegungsanreize und reduziert zusätzlich das Risiko
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für Auseinandersetzungen und Benachteiligungen (BMELV

2009, Zeitler-Feicht 2008).

Zu beachten ist bei allen Gruppenhaltungsverfahren, dass die

in den Leitlinien des BMELV (2009) angegebenen Maße Min-

destanforderungen sind. Praxiserfahrungen zeigen, dass deut-

lich weniger Auseinandersetzungen stattfinden, je größer das

Platzangebot ist. In Offenlaufställen planen verantwortungs-

bewusste Betriebsleiter 80 bis 100 m2 Auslauffläche je Pferd

ein. Sehr empfehlenswert ist außerdem eine zusätzliche Struk-

turierung innerhalb der Funktionsbereiche durch Raumteiler,

die einen Rundlauf ermöglichen. Das schafft Ausweichmög-

lichkeiten und ist im Bereich der Versorgungseinrichtungen

(Fressbereich, Tränke) von größter Bedeutung (Zeitler-Feicht et

al. 2006, Zeitler-Feicht 2008). Weitere wichtige Vorausset-

zungen, die es für die Gruppenhaltung unter dem Aspekt der

Tiergerechtheit zu erfüllen gilt, sind in den Tabellen 1, 2 und

4 zusammengefasst.

Tierschutzaspekte in der Gruppenhaltung

Nach Arnemann (2003), Burla et al. (2010) und Zeitler-Feicht
et al. (2006) ist in ordnungsgemäßen und gut geführten

Gruppenhaltungen das Risiko für Verletzungen relativ gering.

Letztere überprüften das Droh- und Unterlegenheitsverhalten

von 54 Pferden in drei ordnungsgemäßen Mehrraum-Außen-

laufställen mit Auslauf. Sie konnten insgesamt 2 917 agoni-

stische Interaktionen registrieren. Es überwogen zwar die

Drohgesten im Vergleich zu den Unterlegenheitsgesten mit

61,8 % versus 38,2 %. Der Hinterhandschlag, als gefährlich-

ste Drohform, kam jedoch mit einem Anteil von 1,2 % nur sel-

ten vor. 

Doch so gut wie diese Haltungsform vom Grundansatz her

auch ist, so tierschutzrelevant kann es für das Einzeltier sein,

wenn fachliche Fehler gemacht werden. Denn im Vergleich

zur freien Wildbahn ist bei allen Gruppenhaltungsverfahren

das Platzangebot beschränkt, die Gruppenzugehörigkeit

kann von den Pferden nicht frei gewählt werden und über den

Zugang zu den Ressourcen (Futter, Wasser, Witterungsschutz)



bestimmt der Mensch. Zeitler-Feicht et al. (2006) ermittelten,

dass bei der Gruppenhaltung die Häufigkeit und Art der

Droh- und Unterlegenheitsgesten vor allem durch betriebliche

Faktoren beeinflusst werden. Das Risiko für Verletzungen wur-

de in ihren Untersuchungen durch Ressourcenverknappung,

insbesondere durch die Rationierung von Heu, signifikant

erhöht. Fazit ist, dass ohne fachgerechtes Management, ohne

ausreichend Fläche sowie bei Konzeptionsfehlern in der

Gruppenhaltung von Pferden heftige soziale Auseinanderset-

zungen vorprogrammiert sind. Mögliche Folgen sind Verlet-

zungen und Benachteiligungen von rangniedrigen Tieren ins-

besondere im Fütterungs- und Liegebereich. Deshalb stellt die

Gruppenhaltung besonders hohe Anforderungen an den

Betriebsleiter. Oberstes Gebot ist, dass der Betreiber sich mit

Pferden und ihrem Verhalten sehr gut auskennt sowie die nöti-

ge Erfahrung hat, problematische Situationen schon im Vor-

feld einzuschätzen. Deshalb sollten die eigenen Kenntnisse

durch Teilnahme an geeigneten Kursen und Schulungsmaß-

nahmen auf- und ständig ausgebaut werden (BMELV 2009,

Zeitler-Feicht 2008).

Um Einstreu und Arbeit zu sparen findet der Einsatz von spe-

ziellen Gummimatten in den Liegehallen von Mehrraum-

Außenlaufställen mit Auslauf zunehmend Verbreitung. In den

Leitlinien zur Pferdehaltung des BMELV (2009) wird lediglich

gefordert, dass der Liegebereich trocken und verformbar ist.

Es wird darauf verwiesen, dass Gummi- oder Kunststoffmat-

ten noch nicht hinreichend untersucht sind. In der Zwischen-

zeit wurden mehrere Studien zur Tiergerechtheit von Gummi-

matten angefertigt (Baumgartner 2012, Hauschildt 2008,

Krapp, 2007, Muggenthaler et al. 2010, Zeitler-Feicht et al.

2011, Zeitler-Feicht 2012). Es zeigte sich, dass Pferde ohne

Vorerfahrung mit Gummimatten sich über mehr oder weniger

lange Zeit (Wochen bis Monate) nicht auf diese ablegen. Aus

Tierschutzgründen wird deshalb gefordert, Liegehallen mit

Gummimatten stets mit Minimal-Einstreu aus Naturmateria-

lien zu überstreuen. Zudem sollten die Pferde ohne Vorerfah-

rung mit Gummimatten sukzessive an diese in der Integra-

tionsbox gewöhnt werden, in dem die Natureinstreu nach und

nach bis auf eine geringe Menge reduziert wird (Baumgartner
2012, Zeitler-Feicht 2012).  

Seit einigen Jahren kommen in Mehrraum-Außenlaufställen

mit Auslauf vermehrt Abrufstationen für die individuelle Kraft-

und Raufutterversorgung zum Einsatz. Diese ermöglichen

jedoch nur eine asynchrone Nahrungsaufnahme im Gegen-

satz zu Fressständen, die das arttypische synchrone Fressen
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erlauben. Deshalb fordert das BMELV (2009), dass bei com-

putergesteuerter Fütterung durch geeignete Maßnahmen

sichergestellt sein muss, dass eine gleichzeitige Aufnahme

von Raufutter für alle Pferde möglich ist. Untersuchungen von

Streit et al. (2008) und Zeitler-Feicht et al. (2010) ergaben,

dass beide Systeme Vor- und Nachteile hinsichtlich Tierver-

halten und -gesundheit haben. An Abrufstationen konnten

jedoch doppelt so viele Auseinandersetzungen beobachtet

werden als an Fressständen. Als Ursache hierfür wurde die

starke Frequentierung der Automaten eruiert. Um die Anzahl

an Auseinandersetzungen im Fütterungsbereich von Abrufsta-

tionen zu mindern empfehlen die Autoren eine Reduzierung

der Fütterungshäufigkeit von üblicherweise bis zu 24 Mahl-

zeiten auf nur 10 Mahlzeiten, in Anlehnung an den natür-

lichen Fressrhythmus der Pferde. Unabhängig vom Fütte-

rungssystem traten die wenigsten Auseinandersetzungen auf,

wenn die Pferde täglich etwa 1,5 kg Heu pro 100 kg Körper-

masse erhielten bei zusätzlicher ad Libitum Fütterung von

Stroh. 
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